
64. Gemeindeversammlung
Ordentliche Rechnungs-Gemeindeversammlung

Donnerstag, 11. Juni 2026, 20.00 Uhr, Zweienhalle

Traktanden

1.	 Mitteilungen aus dem Gemeinderat	

2.	 Jahresrechnung 2025		
	 - Eintreten
	 - Erfolgsrechnung
	 - Investitionsrechnung
	 - Bestandesrechnung
	 - Bestätigungsbericht externe Revisionsstelle
	 - Beschlussfassungen

3.	 Gemeindeautonomie-Initiative	
	 Faire Verteilung der Nationalbankgelder	

4.	 Gemeindeordnung		
	 Genehmigung Teilrevision

5.	 Dienst- und Gehaltsordnung		
	 Genehmigung Teilrevision

6.	 Überarbeiteter Stellenplan		
	 Genehmigung

7.	 Ehrungen

8.	 Verschiedenes	

Die detaillierten Sitzungsunterlagen sind ab dem 28. Mai 2026 auf der Gemeindeverwaltung oder 
unter www.deitingen.ch einzusehen.

Alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind zur ordentlichen Rechnungs-Gemeindeversamm-
lung herzlich eingeladen.

Der Einwohnergemeinderat
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Traktandum 2Bericht Gemeinderat

a)	 Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

	 Die Jahresrechnung 2025 hat erneut positiv abgeschlossen. Im Budget wurde ein Aufwandüber-
schuss von CHF 250 000 ausgewiesen, die Rechnung hingegen fiel mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 326 183.82 aus, d.h. das Ergebnis ist um CHF 576 183.82 besser ausgefallen. Die Gründe 
für das positive Ergebnis sind einerseits bei den Mehrerträgen aus Steuern Vorjahren, aber auch 
bei den Sondersteuern, d.h. Jahressteuern auf Kapitalauszahlungen der Säulen 2 und 3A. Letzt-
endlich hat aber auch die Umbilanzierung der Liegenschaft Wangenstrasse 7 vom Verwaltungs- 
ins Finanzvermögen mit einem Buchgewinn von CHF 287 000 zum guten Ergebnis verholfen. Der 
Überschuss wird nicht als Äufnung des Eigenkapitals verwendet, sondern wird zur Bildung einer 
Vorfinanzierung, konkret für die bereits laufende Schulraumplanung, berücksichtigt. Die Auflösung 
dieser Vorfinanzierung erfolgt dann analog der Abschreibungsdauer der Investition und verringert 
somit die Belastung der Erfolgsrechnung.

b)	 Erläuterungen

	 Erfolgsrechnung
	 Der Gesamtaufwand von CHF 13 929 975.84 ist um CHF 360 775.84 höher ausgefallen als im Bud-

get vorgesehen war. Die ordentlichen Abschreibungen wurden nach der neuen Praxis aus HRM2 
(lineare Abschreibungen anstatt degressive) vorgenommen. Das bisherige bzw. vorhandene Ver-
waltungsvermögen per 31. Dezember 2015 wird linear über die nächsten 10 Jahre vollumfäng-
lich abgeschrieben, unabhängig davon, welcher Anlagekategorie das Objekt zugewiesen werden 
müsste, letztmals nun aber im Rechnungsjahr 2025. Jene Investitionen, welche nun neu seit 2016 
realisiert und fertiggestellt worden sind, werden nach entsprechender Anlagekategorie und der da-
mit verbundenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die gesamten Abschreibungen beliefen sich auf  
CHF 649 015.85 (Budget = CHF 637 900). Unter Berücksichtigung der Abschreibungen, der Bil-
dung der Vorfinanzierung und der Betriebsgewinne/-verluste aus den Spezialfinanzierungen (Was-
serversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Fernwärme) resultiert daraus eine 
Selbstfinanzierung von CHF 1 639 949.58. Da aus der Investitionsrechnung gar eine Deinvestiti-
on von CHF 168 882.05 resultiert, weist die Jahresrechnung einen Finanzierungsüberschuss von  
CHF 1 808 831.63 aus. 

	 Das positive Rechnungsergebnis wurde, wie bereits im Überblick erwähnt, auch durch eine dis-
ziplinierte Ausgabenpolitik erzielt. Dies trotz den gesprochenen Nachtragskrediten im Umfang von 
CHF 91 425.30 (Vorjahr = CHF 77 942.45). Diese wurden mittels Antrag durch die jeweiligen Res-
sortverantwortlichen oder aber in der Finanzkompetenz des Gemeindepräsidenten

	 (< CHF 3000) gesprochen.

	 Durch die konsequenten Inkassobemühungen und den damit verbunden Betreibungen, er-
halten wir im Nachgang Verlustscheine für nicht einbringbare Forderungen. Es sind aber auch 
Konkurse oder Wegzüge ins Ausland, welche administrative Abschreibungen verursachten. Das 
Volumen der tatsächlichen Forderungsverluste beläuft sich im Berichtsjahr auf CHF 30 830.50 
(Vorjahr: CHF 20 230.54).

	 Die Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 164 184.50 ab (Vorjahr 
Aufwandüberschuss von CHF 15 493.65) ab. Grund für dieses unerwartete Ergebnis ist der Ein-
nahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung von CHF 143 441.60. Einer der grossen Auf-
wandpositionen ist die Einlage in den Werterhalt, welche sich seit der Einführung von HRM2 auf 
jährlich CHF 86 700 beläuft, abzüglich allfälliger planmässiger Abschreibungen. 
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	 Der Frischwasserverbrauch ist gegenüber dem Vorjahr angewachsen (+ 10,51%), es wurden  
175 975 m3 (Vorjahr: 159 235 m3) verrechnet. Das Eigenkapital beläuft sich per Ende Jahr auf 
CHF 701 070.32, wobei CHF 845 400.00 als zweckgebundener Werterhalt gelten, d. h. es be-
steht de facto kein Eigenkapital zum Ausgleich der Erfolgsrechnung, da ein Bilanzfehlbetrag von  
CHF 144 329.68 besteht. Mit der erneuten Tariferhöhung per 1. Januar 2026 sollte dieser Bilanz-
fehlbetrag allmählich abgetragen werden.

	 Die Ausgangslage bei der Abwasserbeseitigung sieht wesentlich besser aus. Auch hier wurde 
ein sehr positives Ergebnis erzielt. Durch den Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrech-
nung (kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen vorhanden) von CHF 613 988.00, wurde 
anstatt des budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 269 600, nun ein Ertragsüberschuss von  
CHF 385 017.05 erzielt. Das Eigenkapital wird dadurch geäufnet und beläuft sich per 31.12.2025 auf 
CHF 1 281 744.33, nebst dem Werterhalt von CHF 1 090 278.27.

	 Die Jahresrechnung der Abfallbeseitigung erwirtschaftete einen Aufwandüberschuss von  
CHF 6822.39. Gegenüber dem Budget gibt es geringe Abweichungen, analog den Vorjahren und 
ist somit solid aufgestellt. Das Eigenkapital erfährt entsprechend eine geringe Entnahme und be-
läuft sich somit per Ende Jahr auf CHF 114 879.16.

	 Der Fernwärmebetrieb ist seit dem 1. Januar 2021 in der Rechnung der Einwohnergemeinde auf-
genommen worden. Die Unterhaltskosten sind im Rahmen der Vorjahre ausgefallen, obschon die 
Anlage, welche in die Jahre gekommen ist, allmählich grössere Verschleissspuren aufweist. Das 
Ergebnis ist dadurch negativ mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9 485.25 ausgefallen, trotz 
einer Entnahme aus den Vorfinanzierungen von CHF 25 000.00. Der Bilanzfehlbetrag wächst er-
neut an und beläuft sich nun auf CHF 16 131.79. Dieser Spezialfinanzierung ist Beachtung zu 
schenken und ggf. sind Sanierungsmassnahmen zu treffen.

	 Investitionsrechnung
	 Die Investitionsrechnung schliesst wie bereits im Vorjahr mit einer Deinvestition von  

CHF 168 882.05. Grund für dieses erfreuliche Ergebnis ist einerseits die Umbilanzierung der Lie-
genschaft Wangenstrasse 7 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen, aber auch Perimeterbeiträge 
und horrende Anschlussgebühren füllten die Kasse und waren im Vorfeld nicht zu erwarten. Le-
diglich der steuerfinanzierte Bereich, d.h. der allgemeine Haushalt weist Nettoinvestitionen von  
CHF 265 989.20 auf und die Spezialfinanzierungen haben alle einen Einnahmenüberschuss.

	 Bilanz
	 Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr geringer ausgefallen und beläuft sich per 31. De-

zember 2025 auf CHF 14 029 161.56. Aktivseitig bestehen flüssige Mittel von CHF 1 580 412.64, 
knapp CHF 100 000 mehr als im Vorjahr. Die Forderungen, insbesondere bei den Steuern, haben 
bedauerlicherweise wieder zugenommen. Ganze 16 % bzw. CHF 270 683.16 ist der Zuwachs. Dies 
trotz einem konsequenten Inkasso bei den definitiven Forderungen und bei den Erinnerungen bei 
den Vorbezügen. Der Steuerzahler nimmt somit vermehrt die Verzugszinsen in Kauf! Bei den kurz-
fristigen Finanzanlagen wurde das gewährte Darlehen an eine Nachbarsgemeinde vollumfänglich 
zurückbezahlt. 
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	 Passivseitig fallen die laufenden Verpflichtungen in Form von Lieferantenrechnungen mit einer Zu-
nahme von CHF 332 883.80 ins Gewicht. Ein langfristiges Darlehen über CHF 2 Mio. musste nicht 
refinanziert werden, sondern konnte mit vorhandenen, flüssigen Mitteln zurückbezahlt werden. 

	 Geldflussrechnung
	 Die Geldflussrechnung aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) der Investitions- und Finanzierungstä-

tigkeit ergibt eine Veränderung, d.h. einen Zufluss der flüssigen Mittel von CHF 100 727.01.

	 Kennzahlen
	 Die Kennzahlen repräsentieren den Rechnungsabschluss. Dazu gehören in erster Priorität der Net-

toverschuldungsquotient, der Selbstfinanzierungsgrad, das Eigenkapital in % des Steuerertrages, 
der Eigenkapitaldeckungsgrad und der Zinsbelastungsanteil. 

	 Der Nettoverschuldungsquotient ist mit 12,90 % (Vorjahr: 28,43 %) erneut besser geworden. Der 
Selbstfinanzierungsgrad liegt über 100 %, d. h. die Nettoinvestitionen wurden vollumfänglich aus ei-
genen Mitteln finanziert und darüber hinaus konnten erneut Schulden abgebaut werden. Die Mess-
grösse des Eigenkapitals ist zwischenzeitlich bei 48,87 % (Vorjahr: 51,38 %) und hat somit den 
geforderten Richtwert von 30 % bei einer Gemeindegrösse von > 2‘000 Einwohnern erreicht bzw. 
übertroffen. Das bisherige Nettovermögen von CHF 413 ist aufgrund der positiven Abschlusszahlen 
wieder erneut angewachsen und weist per Jahresende einen Saldo von CHF 816 pro Einwohner 
auf.

	 Die Rechnung 2025 ist im vollen Umfang auf der Homepage «deitingen.ch» einsehbar oder 
kann in Papierform auf der Gemeindekanzlei bezogen werden!
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Faire Verteilung der Nationalbankgelder	

Ausgangslage

Gemäss Art. 31 des Nationalbankgesetzes erfolgen – soweit Gewinne anfallen respektive entsprechen-
de Reserven vorhanden sind – jährliche Gewinnausschüttungen im Verhältnis «ein Drittel» für den Bund 
und «zwei Drittel» für die Kantone. Die Ausschüttungen, die in unterschiedlicher Höhe anfallen, fliessen 
in die Rechnung des Kantons – ein Anteil für die dritte Staatsebene – die Gemeinden – ist bisher nicht 
vorgesehen. 

Die Gemeinden mussten im Zuge des jüngsten Massnahmenplans 2024 feststellen und hinnehmen, dass 
in grösserem Mass Aufgaben und Finanzlasten vom Kanton auf sie abgeschoben wurden. Sie verlangen 
aus diesem Anlass einen eigenen Anteil an den Ausschüttungen der schweizerischen Nationalbank. Ein 
Anteil der Gemeinden rechtfertigt sich auch, weil die Gemeinden beispielsweise mit den Leistungsfeldern 
«Alter / Pflege» und «Soziales» zwei wichtige Bereiche der staatlichen und gesellschaftspolitischen Tä-
tigkeit praktisch allein tragen, die in den letzten Jahren ständig gewachsen sind und bei denen auch für 
die Zukunft ein starkes Wachstum (demographische Entwicklung) erwartet werden muss. Die finanzielle 
Last bei den Gemeinden wird damit immer schwieriger zu tragen und die Gemeinden verlieren zum Teil 
ihre finanzielle Selbständigkeit oder werden zumindest in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. 
Mit der Ausschüttung der Hälfte der Nationalbankgewinne soll somit die Gemeindeautonomie für die Zu-
kunft zumindest erhalten bzw. wiederum gestärkt werden können! 

Die Verteilung an die Kantone erfolgt nach der Bevölkerungszahl. Eine Verteilung innerhalb des Kantons 
Solothurn auf die Gemeinden soll entsprechend auch nach der Bevölkerungszahl erfolgen, damit kein 
neuer Finanzausgleich geschaffen werden muss.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2026, nachfolgenden Text 
als Art. 131 bis Beteiligung der Gemeinden an den Ausschüttungen der Nationalbank in die Kan-
tonsverfassung aufzunehmen.

Die Hälfte der Ausschüttungen der Nationalbank an den Kanton wird nach Massgabe der Bevöl-
kerungszahl an die Gemeinden verteilt. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten der Verteilung 
nach Anhörung der Gemeinden.

Traktandum 3
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Traktanden DGO, GO, Stellenplan

Ausgangslage 

Die Gemeindeverwaltung weist bezüglich Ressourcen (Stellenprozente, Stellenplan) und teilweise nicht 
vorhandener Stellvertretungslösungen klaren Reformbedarf auf. Dies hat der Gemeinderat in den ver-
gangenen Jahren mehrfach festgehalten, auch aufgrund von Reaktionen aus der Bevölkerung. Ausfälle 
und Abwesenheiten führen zu enormen Belastungen und der Betrieb kann nur schwer aufrechterhal-
ten werden. Ausserdem nehmen die Ansprüche und die Komplexität in unserer wachsenden Gemeinde 
laufend zu. Hinzu kommt, dass der langjährige Verwaltungs- und Finanzverwalter, Christoph Lütolf, die 
Deitinger Verwaltung im Herbst 2026 nach fast 25 Jahren, sehr verdienstvoller Tätigkeit verlassen wird.

Erwägungen 

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage war es für den Gemeinderat im vergangenen Jahr der richti-
ge Zeitpunkt für eine Gesamtbetrachtung. So hat er zur Verbesserung der Situation eine Organisations- 
und Strukturanalyse der Verwaltungsorganisation der Gemeinde Deitingen bei der Firma Pumag AG, 
Bern, in Auftrag gegeben. Mit der erforderlichen Aussensicht hat die Pumag AG dem Gemeinderat Ende 
2025 einen ausführlichen Bericht mit Massnahmenvorschlägen unterbreitet. Für den Gemeinderat ist der 
Handlungsbedarf eindeutig gegeben und er möchte die Gemeindeverwaltung zeitgemäss und angemes-
sen aufstellen und dotieren, um einen guten Service Public zu gewährleisten, und natürlich auch aus 
Gründen der Fürsorge für das Verwaltungspersonal. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung eine Reorganisation, die Teilrevisionen 
der Gemeindeordnung (GO) und der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO) sowie Anpassungen am 
Stellenplan zu Folge hat. Diese Änderungen sind eng miteinander verknüpft und stellen deshalb 
ein Gesamtpaket dar.

Teilrevision Gemeindeordnung (GO)							       Traktandum 4

Aufgrund der Ausgangslage und Erwägungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
eine Anpassung der Gemeindeordnung. Diese Teilrevision beinhaltet nebst formellen Anpassungen an 
übergeordnete Gesetzgebungen und an das kantonale Musterreglement insbesondere folgende materi-
ellen Änderungen:
-	 Ersatz Feuerwehrkommission durch Feuerwehrstab
-	 Abbildung Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge
-	 Ergänzung Dienstverhältnis des Inventurbeamten / der Inventurbeamtin
-	 Abbildung der Verwaltungsleitung und der Bereichsleitungen Administration, Finanzen, Bau und 
	 Bildung gemäss neuem Organigramm (siehe unter Traktandum 6 Stellenplan)

Die detaillierten Unterlagen finden Sie auf www.deitingen.ch und können im Auflagedossier auf der Ver-
waltung eingesehen werden.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2026, die teilrevidierte Ge-
meindeordnung (GO) zu genehmigen und per 1. August 2026 in Kraft zu setzen.

Traktandum 4, 5 und 6
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Teilrevision Dienst- und Gehaltsordnung (DGO)						     Traktandum 5

Aufgrund der Ausgangslage und Erwägungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
eine Anpassung der Dienst- und Gehaltsordnung. Diese Teilrevision beinhaltet nebst formellen Anpas-
sungen an übergeordnete Gesetzgebungen und an das kantonale Musterreglement insbesondere die 
Festsetzung der nachfolgenden Bandbreiten der Lohnklassen:

 

Die detaillierten Unterlagen finden Sie auf www.deitingen.ch und können im Auflagedossier auf der Ver-
waltung eingesehen werden.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2026, die teilrevidierte 
Dienst- und Gehaltsordnung (DGO), inklusive Anhänge zu genehmigen und per 1. August 2026 in 
Kraft zu setzen.
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Anpassung Stellenplan									         Traktandum 6

Aufgrund der Ausgangslage und Erwägungen beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung 
eine Anpassung des Stellenplans auf neu 1‘135 Stellenprozenten. Dies entspricht unter dem Strich einer 
zusätzlichen 100 Prozentstelle mehr als im gültigen Stellenplan gemäss Gemeindeversammlungsbe-
schluss vom 1. Dezember 2022

Der neue Stellenplan stützt sich auf dem folgenden, neuen Organigramm:

 

Die Stellenplananpassungen sind folgende:
 

Die beantragten Stellenplananpassungen haben finanziell zur Folge, dass sich die Lohnkosten der Ge-
meinde total um CHF 60 000 bis CHF 90 000 erhöhen.

Die detaillierten Unterlagen finden Sie auf www.deitingen.ch und können im Auflagedossier auf der Ver-
waltung eingesehen werden.

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2026, den neuen Stellen-
plan mit total 1‘135 Stellenprozenten zu genehmigen und per 1. August 2026 in Kraft zu setzen.
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Gemeindeversammlung

Dienstag, 19. Mai 2026, 20.00 Uhr

Foyer Zweienhalle Deitingen

Traktanden

1.	 Einbürgerungsgesuch Sarcevic Jelena, 2009, Bosnien-Herzegowina

2.	 Jahresrechnung 2025

3.	 Mitteilungen

4.	 Einbürgerungsaktion: Uebergabe Urkunden

5.	 Verschiedenes 

Die Anträge des Bürgerrates liegen während der Einladungsfrist bei der Gemeindeverwaltung 
der Einwohnergemeinde zur Einsichtnahme auf.

Die komplette Jahresrechnung 2025 ist auf der Website www.deitingen.ch einzusehen.

Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Gemeindeversammlung freund-
lich eingeladen. 

										          Der Bürgerrat

Bürgergemeinde    4543 Deitingen


